[image: image1.wmf][image: image2.wmf]
Arbeit & Recht






       

          
Wissenswertes für Arbeitnehmer 
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Eine Kündigung...

... muss immer schriftlich ausgesprochen werden - auch wenn man selbst kündigt.

... muss keine Begründung enthalten, es sei denn, der Arbeitnehmer verlangt sie im Falle einer außerordentlichen Kündigung.

... muss die Kündigungsfrist beachten, die im Arbeitsverhältnis gilt. Für den Arbeitgeber kann eine andere Kündigungsfrist gelten als für den Arbeitnehmer, aber keine kürzere.

Kündigungsfristen können geregelt sein: 

     in Tarifverträgen, im Arbeitsvertrag, im Gesetz § 622 BGB
Auszug aus § 622 BGB...

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers kann mit einer Frist von 4 Wochen zum fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen

· 2 Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats

· 5 Jahre bestanden hat, 2 Monate zum Ende eines Kalendermonats

· 8 Jahre bestanden hat, 3 Monate zum Ende eines Kalendermonats

· 10 Jahre bestanden hat, 4 Monate zum Ende eines Kalendermonats

· 12 Jahre bestanden hat, 5 Monate zum Ende eines Kalendermonats

· 15 Jahre bestanden hat, 6 Monate zum Ende eines Kalendermonats

· 20 Jahre bestanden hat, 7 Monate zum Ende eines Kalendermonats

(Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 25. Lebensjahres des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt.)

Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von 6 Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

Es gibt verschiedene Arten von Kündigungen...
- ordentliche Kündigungen sind Kündigungen unter Einhaltung der normalen Kündigungsfrist. 

- außerordentliche (häufig fristlose) Kündigungen können im Regelfall nur bei krassem Fehlverhalten ausgesprochen werden.

- Änderungskündigungen, die Teile des Arbeitsvertrages verändern, den Bestand des Arbeitsverhältnisses aber unberührt lassen sollen.

Der Arbeitgeber darf nicht ohne Grund kündigen...

Auch wenn der Arbeitgeber im Kündigungsschreiben keinen Kündigungsgrund angeben muss, darf er nicht grundlos kündigen - außer in den ersten sechs Monaten, in denen das Arbeitsverhältnis besteht. Bei einer Klage gegen die Kündigung muss der Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht Gründe nennen. 

Kündigungsgründe...

Verhaltensbedingte Kündigung: bei Fehlverhalten oder Verstoß gegen Arbeitspflichten. In aller Regel muss der Arbeitgeber vor der Kündigung einen gleichartigen Pflichtverstoß abgemahnt haben.

Krankheitsbedingte (Personenbedingte) Kündigung: Der Arbeitnehmer muss in der Vergangenheit viel krank gewesen sein, außerdem müssen künftig weitere Fehlzeiten zu erwarten sein. Ist die Krankheit ausgeheilt oder Besserung zu erwarten (zum Beispiel durch eine Kur), kommt eine Kündigung nicht in Frage.

Betriebsbedingte Kündigung: Es müssen betriebliche Gründe wie Umsatzrückgang, Rationalisierung, Auslagern von Arbeiten vorliegen, die den Arbeitsplatz wegfallen lassen oder doch erhebliche Auswirkungen darauf haben. Außerdem muss der Arbeitgeber die Sozialauswahl wahren. Er muss die jüngsten, am kürzesten Beschäftigten und die mit den geringsten Unterhaltspflichten als erste entlassen. 

Betriebsrat...

Der Betriebsrat muss vor Ausspruch der Kündigung vom Arbeitgeber angehört worden sein und über die Kündigungsgründe ausführlich informiert werden. Hat er der Kündigung begründet widersprochen, besteht bei einer Klage gegen die Kündigung die Möglichkeit, die Weiterbeschäftigung über den Kündigungstermin hinaus bis zu einer endgültigen arbeitsgerichtlichen Entscheidung über die Kündigung durchzusetzen.

Eine Kündigung die nicht vorher beim Betriebsrat angehört wurde ist rechtsunwirksam.

Was tun bei einer Kündigung?...

Schnell eine qualifizierte Beratung einholen! Nach Erhalt einer Kündigung sollte mit dem Betriebsrat gesprochen werden. Davon unabhängig ist unbedingt eine Dreiwochenfrist für die Klage gegen eine Kündigung (beginnend ab Zugang der Kündigung) einzuhalten. Die Frage, ob geklagt wird, sollte mit Experten besprochen werden.             IG Metall-Mitglieder bekommen Rat und Hilfe bei ihrer zuständigen Verwaltungsstelle. Beratung, Gerichtsverfahren und Vertretung durch Arbeitsrechtsspezialisten sind für sie kostenlos.

Abfindungen...

Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung. Die Arbeitsgerichte prüfen, ob die Kündigung berechtigt war oder nicht, und machen gegebenenfalls im Gerichtsverfahren Abfindungsvorschläge (Güteverhandlung). Lehnen Arbeitgeber oder Arbeitnehmer dies ab, entscheidet das Arbeitsgericht über den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses. Abfindungen wegen einer vom Arbeitgeber veranlassten oder gerichtlich ausgesprochenen Auflösung des Arbeitsverhältnisses sind unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. Die Höhe des Freibetrags hängt vom Lebensalter und der Beschäftigungsdauer ab.

Beträge bis 8.180,67 € (16.000 DM) sind steuerfrei. Wer mindestens 50 Jahre alt ist und 15 Jahre in der Firma beschäftigt war, kann bis zu 10.225,84 € (20.000 DM) steuerfrei behalten. Für über 55-jährige mit 20 Jahren Beschäftigung sind 12.271.01 € (24.000 DM) steuerfrei.

Meldung beim Arbeitsamt...

Findet man nicht übergangslos eine neue Stelle, muss man sich spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit beim Arbeitsamt melden. Besser ist eine frühere Meldung, damit die Auszahlung von Arbeitslosengeld vorbereitet werden kann. Wer es versäumt, verliert nach einem Monat auch den Krankenversicherungsschutz.

Das Arbeitsamt bezahlt in der Regel bei einer krankheits- oder betriebsbedingten Kündigung (wenn die jeweilige Kündigungsfrist eingehalten wurde) ab dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld und rechnet eine eventuelle Abfindung nicht an. Auf keinen Fall gleich schriftliche Angaben über den Kündigungsgrund machen. Wer (auch versehentlich) etwas falsches angibt, kann eine Sperrzeit bekommen.

Sperre des Arbeitslosengeldes...

Wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis ohne wichtigen Grund gekündigt hat oder der Arbeitgeber ihm wegen Eigenverschulden (verhaltensbedingt) fristlos gekündigt hat, tritt eine Sperrzeit von zwölf Wochen ein. Ebenso wenn das Arbeitsverhältnis per Aufhebungsvertrag (im beiderseitigem Einverständnis) aufgelöst wurde. 

Eine Sperre gibt es auch, wenn der Arbeitnehmer eine Abfindung erhalten hat und die Kündigungsfrist nicht eingehalten wurde (Die Sperrzeit berechnet sich hier allerdings anders). Deshalb ist es oftmals unumgänglich bei einer Kündigung eine Klage beim Arbeitsgericht einzureichen um von einer Sperre verschont zu werden.

Arbeitslosigkeit...

Alle Unterlagen und Schreiben (auch Briefumschläge wegen des Poststempels) und Kopien aller Unterlagen, die das Arbeitsamt bekommen hat, in einer Akte sammeln. Nur so erhalten Erwerbslose den Überblick und können nachweisen, was mit dem Arbeitsamt besprochen und geklärt wurde.

Jeder Arbeitslose muss für das Arbeitsamt erreichbar und bereit sein, täglich das Arbeitsamt aufzusuchen. Briefe müssen zustellbar sein. Wer ohne wichtigen Grund einer Aufforderung des Arbeitsamts, sich zu melden, nicht nachkommt, erhält mindestens zwei Wochen keine Arbeitslosenunterstützung.

Gegen fehlerhafte oder nicht einsichtige Bescheide des Arbeitsamts kann Widerspruch eingelegt werden – am besten mit Hilfe der Gewerkschaft.

Zusätzlich zu den Leistungen des Arbeitsamts können gegebenenfalls weitere Hilfen beansprucht werden:

Wohngeld (Wohngeldamt), Befreiung von Rezeptgebühren, Zuzahlung bei Zahnersatz (Krankenkasse), Ermäßigung von Kindergartengebühren, Schulfahrten (Jugendamt, Schulverwaltungsamt), Befreiung von Rundfunkgebühren und günstigere Telefonkosten (Bürgerberatung). Natürlich gibt es auch ermäßigte Gewerkschaftsbeiträge. 

· Gesetze werden oft geändert und auch Rechtsprechung ändert sich. 

Darum in Problemfällen und bei Fragen immer an den Betriebsrat wenden!!!
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Es handelt sich dabei um Auszüge aus Gesetzestexten, Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und Publikationen der IG Metall.

Eine Gewähr hierfür wird nicht übernommen.
Die Rechtslage entspricht dem Stand: November 2000.
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